
STADT LAHR

B ebauungs plan RATHAUS PAP: K

Begründung

Nach der Planfeststellung des Autobahnzubringers (Stadtdurch
fahrt) ist für den Anschluß der Landesstrasse 101 am Rathaus
platz zwischen Kreuzungsbereich und Schutterbrücke eine Ver
ziehung von 4 auf 2 Fahrspuren festgelegt. Dem Untersuchung:-;- 
ergebnis des Gesamtverkehrsplanes für den Innenstadtbereich 
entsprechend muß jedoch dieser Anschluß in weiterer Sicht bis 
zur Werderstrasse 4-spurig ausgebaut werden, um eine künftig 
reibungslose Verkehrsabwicklung zu gewährleisten. I.iit den Be- 
bauungsplan soll die dafür erforderliche A.usweitung des öffent
lichen Verkehrsraumes gesichert werden.

Für eine Durchführung dieser Strassenbaumaßnahme sind - ein
schließlich der dadurch bedingten Veränderungen der bestehen
den Strasse - nach gegenwärtigem Wertansatz folgende (geschätzte) 
Kosten zu veranschlagen:

- Grunderwerb einschl.G-ebaudeabbruch
- Neubau der verbreiterten Schutterbrücke-
- Strassenbau einschl. Beleuchtung
- Umgestaltung'-'der öffentl. Grünfläche

200.000, - m
700.000, - DLi
400.000, - DM 
10.000,- DM

Lahr, den 28.5.1973

Stadtbauamt

(Dr.-Ing,Kugler) 
Stadtbaudirektor
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